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 Veröffentlicht am 12.10.2006

Norm

EMRK Art3

1. EMRK Art. 3 heute

2. EMRK Art. 3 gültig ab 01.05.2004

Rechtssatz

Eine einfache Benachrichtigung einer Mutter über die Anhaltung ihres fünfjährigen Kindes in einem Transitzentrum

und die Übermittlung einer Telefonnummer unter der sie ihr Kind erreichen kann müssen bei dieser große Sorgen und

Ängste verursachen, die den von Art 3 EMRK geforderten Schweregrad erreichen. Mubilanzila Mayeka und Kaniki

Mitunga gegen BelgienEine einfache Benachrichtigung einer Mutter über die Anhaltung ihres fünfjährigen Kindes in

einem Transitzentrum und die Übermittlung einer Telefonnummer unter der sie ihr Kind erreichen kann müssen bei

dieser große Sorgen und Ängste verursachen, die den von Artikel 3, EMRK geforderten Schweregrad erreichen.

Mubilanzila Mayeka und Kaniki Mitunga gegen Belgien
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